
eAktFGV: § 2 Bildung elektronischer Akten

§ 2  Bildung elektronischer Akten 
 
(1) Elektronische Dokumente sowie in Papierform beibehaltene Schriftstücke und sonstige Unterlagen, die 
dieselbe Angelegenheit betreffen, sind zu Akten zu vereinigen.

(2) Enthält eine elektronisch geführte Akte sowohl elektronische als auch in Papierform beibehaltene 
Bestandteile, so müssen beim Zugriff auf den elektronisch geführten Teil der Akte Hinweise auf die in 
Papierform beibehaltenen Bestandteile enthalten sein.


